
M it dem Ziel, das Selbstbestim-
mungsrecht behinderter Men-
schen zu stärken, wurde das

persönliche Budget eingeführt. Im Zuge
der Einordnung des Sozialhilferechts in
das Sozialgesetzbuch als SGBXII ist es zum
»trägerübergreifenden Persönlichen Bud-
get« weiterentwickelt worden. Da-
nach können auf Antrag Leistun-
gen zur Teilhabe als Geldleistung –
ausnahmsweise auch in Form von
Gutscheinen – zur Verfügung ge-
stellt werden, mit der sich der be-
hinderte Mensch dann die not-
wendigen Hilfen selbst einkaufen
kann. Die Neuregelung, die zahl-
reiche Leistungsgesetze betrifft, tritt
zum 1. Juli 2004 in Kraft und soll zu-
nächst modellhaft erprobt werden.

Die zentrale Regelung enthält der
§17SGBIX, in dem auch bisher
schon das Persönliche Budget als ei-
ne mögliche Form der Ausführung
von Sozialleistungen aufgeführt ist
aber nicht weiter beschrieben wur-
de.

In der neuen Regelung wird zu-
nächst das Ziel des Persönlichen
Budgets benannt, nämlich dem Leis-
tungsberechtigten »in eigener Ver-
antwortung ein möglichst selbstbe-
stimmtes Leben zu ermöglichen.«
Im Weiteren wird ausgeführt, dass
entsprechend dem im Einzelfall be-
stehenden Bedarf die Rehabilitationsträger
(Kranken-, Renten-, Unfallversicherung,
Bundesagentur für Arbeit, Träger der Sozi-
al- und Jugendhilfe) und daneben auch die
Pflegekassen und Integrationsämter betei-
ligt werden.

Komplexleistung

Soweit im Einzelfall mehrere Leistungsträ-
ger beteiligt sind, soll das Persönliche Bud-
get dann »trägerübergreifend als Komplex-
leistung« erbracht werden. Diese neue
Vorgabe ist eine große Erleichterung für
die große Zahl von behinderten Men-
schen, die einen Anspruch auf Leistungen
gegenüber mehreren Sozialleistungsträ-
gern haben. Sie bedeutet konkret, dass die
Leistungsberechtigten das trägerübergrei-

fende Budget zwar weiterhin aus ver-
schiedenen Finanztöpfen erhalten, aber
trotzdem nur einen Ansprechpartner ha-
ben: Wenn mehrere Leistungsträger be-
teiligt sind, soll der Träger, an den sich
der Betroffene zuerst gewendet hat und
auch zuständig ist, im Auftrag und im

Namen der anderen beteiligten Leis-
tungsträger den Verwaltungsakt erlassen
und das weitere Verfahren durchführen.

Budgetfähige Leistungen

Allerdings sind nicht alle Leistzungen zur
Rehabilitation und Teilhabe budgetfähig.
Vielmehr sind nur solche Leistungen bud-
getfähig, »die sich auf alltägliche, regelmä-
ßig wiederkehrende und regiefähige Be-
darfe beziehen und als Geldleistungen oder
durch Gutscheine erbracht werden kön-
nen.« (§17Abs.2SGB IX)

Als typische budgetfähige Leistungen
wurden in der Begründung »insbesondere
die Hilfe zur Mobilität, Hilfen zur Teilhabe
am Leben in der Gemeinschaft, Hilfen zur
häuslichen Pflege und häuslichen Kran-

kenpflege, regelmäßig wiederkehrend be-
nötigte Hilfs- und Heilmittel sowie Hilfen
zum Erreichen des Ausbildungs- oder Ar-
beitsplatzes (Fahrtkosten)« genannt, wo-
bei gelegentliche sowie kurzfristige Hilfe-
bedarfe ausgeschlossen worden sind.

Näheres zum Inhalt und zur Ausfüh-
rung des Persönlichen Budgets, zum Ver-
fahren sowie zur Zuständigkeit bei mehre-
ren Leistungsträgern soll in einer Rechts-
verordnung des Bundesministeriums für
Gesundheit und Soziale Sicherung gere-
gelt werden (§21aSGBX), auf die weiter
unten noch eingegangen wird.

Verankerung in den Leistungsgesetzen

Die Vorgabe, dass Leistungen auf An-
trag auch als Teil eines trägerüber-
greifenden Persönlichen Budgets er-
bracht werden können, ist nun auch
in den jeweiligen Leistungsgesetzen
verankert worden: Im Recht der Ar-
beitsförderung (§103SGBIII), der
Krankenversicherung (§2Abs.2SGBV)
und der Rentenversicherung (§13
Abs.1) sowie der Unfallversicherung
(§26Abs.1 SGBVII), wobei im letz-
teren einschränkend ausgeführt
wird, dass diese Regelung nur für die
Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation gilt. Hieraus ergibt sich aber
gleichzeitig eindeutig, dass grundsätz-
lich auch die Leistungen zur medizi-
nischen Rehabilitation in ein Persön-
liches Budget einbezogen werden
können.

Ferner erfolgte eine Verankerung
im Sozialhilferecht (§67SGBXII),
nach der Leistungen der Eingliede-
rungshilfe (zur medizinischen Reha-
bilitation, zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben und zum Leben in der Gemein-
schaft etc.) auch als Teil eines träge-

rübergreifenden Persönlichen Budgets
gewährt werden können.

Schließlich wurde auch noch im Recht
der Pflegeversicherung in einem neu ein-
gefügten §35aSGBXI die Teilnahme an
einem trägerübergreifenden Persönlichen
Budget geregelt. Danach ist aber nur das
Pflegegeld budgetfähig. Dementsprechend
ist bei Pflegebedürftigen, die eine Kombi-
nationsleistung (Pflegegeld und Sachleis-
tung) in Anspruch nehmen, nur der auf
das Pflegegeld entfallende Anteil budget-
fähig. Die Sachleistungen zur Inanspruch-
nahme von Pflegediensten oder Angebo-
ten der teilstationären Pflege dürfen nur
in Form von Gutscheinen zur Verfügung
gestellt werden. Weiter wird der für die
Durchführung des trägerübergreifenden
Persönlichen Budgets zuständige Leis-
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Persönliches Budget soll zunächst
erprobt werden

Von Karl-Ernst Brill 
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tungsträger verpflichtet sicherzustellen,
dass eine Bewilligung und Verwendung
der Leistungen entsprechend den Rege-
lungen des Pflegeversicherungsrechts ge-
währleistet ist.

Deckung des individuellen Hilfebedarfs

Das Persönliche Budget soll in der Regel
als Geldleistung und nur in begrün-
deten Fällen durch Gutscheine zur
Verfügung gestellt werden. Dabei
soll die Höhe des Persönlichen Bud-
gets zum einen so bemessen sein,
dass der individuell festgestellte Be-
darf gedeckt, zum anderen aber die
Kosten herkömmlicher Sach- oder
Geldleistungen nicht überschritten
werden.

Bezüglich der Erhebung des indivi-
duellen Hilfebedarfs wird auf das in
§10SGBIX ausgeführte Verfahren
verwiesen. Danach ist der federfüh-
rend zuständige Rehabilitationsträ-
ger dafür zuständig, dass die im Ein-
zelfall beteiligten Rehabilitationsträ-
ger miteinander und in Abstim-
mung mit dem Leistungsberechtig-
ten die individuell voraussichtlich
erforderlichen Leistungen funkti-
onsbezogen feststellen und so koor-
dinieren, dass sie nahtlos ineinan-
der greifen.

Dieses individuelle Hilfeplanver-
fahren ist bislang aber auf der Ebene
der Rehabilitationsträger noch nicht wei-
ter konkretisiert worden. Für Menschen
mit einer psychischen Behinderung
könnte hierbei auf den »Integrierten Be-
handlungs- und Rehabilitationsplan« zu-
rückgegriffen werden.

Umsetzung

Etwas mehr Klarheit zur Umsetzung des
Persönlichen Budgets wird möglicher-
weise die Budgetverordnung (Rechtsver-
ordnung) bringen, die derzeit vom Bun-
desministerium für Gesundheit und So-
ziale Sicherung erarbeitet wird und die
zusammen mit den gesetzlichen Neure-
gelungen zum 1. Juli 2004 in Kraft treten
soll. In dieser Verordnung sollen unter
anderem die budgetfähigen Leistungen
weiter konkretisiert und das Verfahren
zur Beantragung und Ausführung des
Persönlichen Budgets einschließlich der
Beratung und Unterstützung der Leis-
tungsberechtigten geregelt werden.

An diesen »Ausführungsbestimmungen«
– zu denen bereits im Herbst letzten Jah-
res erste Entwürfe vorgelegt wurden –
wird derzeit mit Hochdruck gearbeitet. In

diesem Zusammenhang wird es von ent-
scheidender Bedeutung sein, wie den je-
weils spezifischen Bedürfnissen der ver-
schiedenen Gruppen von behinderten
Menschen Rechnung getragen werden
kann. Die bisher vorliegenden Entwürfe
orientieren sich eher an dem Bedarf von
Menschen mit einer körperlichen Behin-
derung oder einer Sinnesbehinderung, in

deren Folge »alltägliche, regelmäßig wie-
derkehrende Bedarfe« bestehen. Demge-
genüber ist bei Menschen mit einer psy-
chischen Behinderung zu berücksichti-
gen, dass der Bedarf an Hilfen oft Schwan-
kungen unterliegt. Ferner ist bei diesem
Personenkreis wie auch bei Menschen
mit einer geistigen Behinderung zu be-
denken, dass die Fähigkeit zur selbständi-
gen Beantragung und zur eigenverant-
wortlichen Verwendung des persönlichen
Budgets teilweise bzw. zeitweise in unter-
schiedlichem Umfang beeinträchtigt sein
kann.

Erprobungsregelung

Vor einer regelhaften Einführung sollen
persönliche Budgets zunächst erprobt
werden. Nachdem §17SGBIX bisher schon
eine »allgemeine« Erprobungsregelung
enthält, von der bislang allerdings nur
einzelne Sozialhilfeträger Gebrauch ge-
macht haben, ist für die trägerübergrei-
fende Erprobung unter Einbeziehung al-
ler Rehabilitationsträger der Zeitraum
vom 1.7.2004 bis zum 31.12.2007 vorge-
sehen. Dabei sollen vor allem Verfahren

zur Bemessung von budgetfähigen Leis-
tungen in Geld und die Weiterentwick-
lung von Versorgungsstrukturen wissen-
schaftlich begleitet und ausgewertet wer-
den (§17 Abs.6SGBIX). 

Daneben wurde die Bundesregierung
verpflichtet, bis zum 31.12.2006 einen
Bericht über die Ausführung der Leistun-
gen des persönlichen Budgets vorzulegen,

auf dessen Grundlage dann zu
prüfen ist, ob weiterer (gesetzge-
berischer) Handlungsbedarf be-
steht.

Erste Bewertung

Nachdem bislang Erprobungen
zum persönlichen Budget aus-
nahmslos von den Sozialhilfeträ-
gern auf den Weg gebracht wor-
den sind (u.a. in Rheinland-Pfalz,
den nachfolgenden Erfahrungsbe-
richt von Joachim Speicher, und
in Baden-Württemberg) werden
mit der beschlossenen Weiterent-
wicklung die bisher äußerst zöger-
lichen Sozialversicherungsträger
stärker in die Pflicht genommen.
Dabei ist derzeit aber noch un-
klar, ob und in welchem Umfang
Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben sowie Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation tat-
sächlich einbezogen werden kön-
nen, denn diese Maßnahmen

wurden bislang nahezu ausschließlich als
Sachleistung gewährt, bei der die Leis-
tungsberechtigten nach Bewilligung ei-
ner Maßnahme entsprechende Einrich-
tungen oder Dienste in Anspruch neh-
men konnten.

Die dem trägerübergreifenden Persönli-
chen Budget zugrunde liegende »Philoso-
phie«, die Selbstbestimmungsrechte be-
hinderter Menschen zu stärken, ist grund-
sätzlich zu begrüßen. Die Zusammenfüh-
rung von Leistungsansprüchen zu einem
Budget erleichtert die Wahrnehmung die-
ses Selbstbestimmungsrechtes und kann
auch auf Seiten der Leistungsträger eine
Änderung des Denkens befördern: Anstel-
le des bisher jeweils auf eigene Zuständig-
keiten beschränkten Blicks wird durch die
verordnete Zusammenarbeit der Sozial-
leistungsträger der »ganze Mensch« mit
allen seinen Bedürfnissen in den Mittel-
punkt gerückt. 

Im Zuge der weiteren Konkretisierung
der budgetfähigen Leistungen und zur
Ausgestaltung und Ausführung des Bud-
gets sowie der vorgesehenen Erprobung
wird zu prüfen sein, wie umfassend diese
Neuorientierung gelingt. ❚ ❚ ❚
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